
 
Kleine Anfrage 
des Abg. Schäfer-Gümbel (SPD) vom 09.09.2003 
betreffend Komplementärfinanzierung  
bei EU- oder Bund-Länder-Programmen 
und  
Antwort  
des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten  
und Bevollmächtigten des Landes Hessen beim Bund  
 
 
 
Im Einvernehmen mit dem Minister des Innern und für Sport, dem Minister der 
Finanzen, dem Minister der Justiz, der Kultusministerin, dem Minister für Wis-
senschaft und Kunst, dem Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung, dem Minister für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz und 
der Sozialministern beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1. Welche EU-Programme oder Bund-Länder-Programme werden vom Land kom-

plementär finanziert? 
 
Im Ministerium des Innern und für Sport erfolgt die Förderung des Olym-
piastützpunktes Frankfurt-Rhein-Main im Wege der Mischfinanzierung durch 
Bund, Land, Kommune und andere. 
 
Im Ministerium der Justiz werden die folgenden Programme kofinanziert: 

a) Bund-Länder-Programme 

Verwaltungskostenerstattung an das Land Baden-Württemberg für die Zentral-
stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg 
Die aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung der Landesjustizverwaltungen 
errichtete Zentralstelle in Ludwigsburg hat die Aufgabe, durch umfassende 
Sammlung und Auswertung noch auffindbarer Materialien die Verfolgung von 
Verbrechen vorzubereiten, die im Zusammenhang mit den Kriegsereignissen 
an Zivilpersonen außerhalb eigentlicher Kriegshandlungen, insbesondere durch 
so genannte Einsatzkommandos und auch außerhalb des Bundesgebiets in 
Konzentrationslagern und ähnlichen Einrichtungen begangen wurden.  

Verwaltungskostenerstattung an das Land Rheinland-Pfalz für die Richter-
akademie Trier 
Die deutsche Richterakademie ist nach einem Beschluss der Justizminister-
konferenz durch das Land Rheinland-Pfalz in Trier errichtet worden. Die 
Kosten der Errichtung und Erstausstattung wurden vom Land Rheinland-
Pfalz und vom Bund aufgebracht. Die Betriebskosten werden vom Bund und 
den Ländern je zur Hälfte getragen. Hinzu kommen die Betriebskosten für 
die Weiterbildungsstätte in Wustrau (Brandenburg). 

Verwaltungskostenerstattung an das Land Berlin zur Bewältigung der Regie-
rungs- und Vereinigungskriminalität und des Justizunrechts 
 
b) EU-Programm 
Qualifizierung von Strafgefangenen 
 
Das Kultusministerium stellt Kofinanzierungsmittel für das ESF-Programm 
zur "Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE)" zur Verfügung. 
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Im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst werden die 
folgenden Programme kofinanziert: 
a) EU-Programme 

Für das ESF-Programm "Neue praxisorientierte Ausbildungseinheiten an 
Hochschulen zur Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt" werden 
entsprechende Mittel bereitgestellt. 
b) Bund-Länder-Programme 

Im Rahmen der Bund-Länder-Programme werden vom Land das Hochschul- 
und das Wissenschaftsprogramm (HWP), Modellversuche im Bildungswesen 
und Fernstudienprojekte sowie die übrigen in der Anlage 1 aufgeführten 
Programme komplementär finanziert. 
 
Im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung werden 
die folgenden Programme kofinanziert: 

a) EU-Programme 

Im Bereich des Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung (EFRE): 

Das Ziel-2-Programm für Hessen, das insgesamt auch auf Mittel des Euro-
päischen Fonds für die regionale Entwicklung zurückgreifen kann. 
 
Die Gemeinschaftsinitiative URBAN II Stadt Kassel wird hinsichtlich ein-
zelner Projekte aus dem Bereich der Städtebauförderung aus dem Bund-
Länder-Programm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah-
men" (kurz: Stadtsanierung) und dem Bund-Länder-Programm "Förderung 
von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" 
(kurz: Soziale Stadt) sowie für einige Bachrenaturierungsprojekte aus dem 
Bereich der Gewässerrenaturierung (Zuständigkeit HMULV) komplemen-
tiert.  
 
Im Bereich des Europäischen Sozialfonds (ESF): 
Studien in der beruflichen Bildung, 
Berufsbildungsforschung, 
Orientierung und Beratung von Arbeitskräften, 
Qualifizierung und Weiterbildung von Arbeitskräften, 
Information, Beratung und Coaching von Unternehmen, 
Technologietransfer und Innovationsnetzwerkbildung, 
Ausbildungsverbünde, 
Verbesserung des Ausbildungsumfeldes. 
 
b) Bund-Länder-Programme 

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur" 
(GAW), 
Programm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" 
(kurz: Stadtsanierung), 
Programm "Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - 
die soziale Stadt" (kurz: Soziale Stadt). 
 
Für das Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz ergeben sich die kofinanzierten Programme aus Spalte 2 der Anlage 2. 
 
Im Sozialministerium werden die folgenden Programme kofinanziert: 

a) EU-Programme 

Im Bereich des Europäischen Sozialfonds (ESF): 
START-Programm, 
Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekte für Jugendliche, 
Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekte für benachteiligte Mädchen und 
junge Frauen, 
Betriebliche Ausbildungsplätze für allein erziehende Mütter, 
Ausbildung in der Migration, 
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Hessisches Aktionsprogramm Regionale Arbeitsmarktpolitik (HARA) ein-
schließlich Experimente, 
Hilfe zur Arbeit durch lokale Beschäftigungsinitiativen (ESF), 
Hilfe zur Arbeit durch lokale Beschäftigungsinitiativen (Land), 
Orientierungskurse, 
Beratungsstellen zur beruflichen Förderung von Frauen. 
 
b) Bund-Länder-Programme 

Ausländersozialberatung 
Die Betreuung der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien erfolgt 
auf der Grundlage des Einvernehmens über die gemeinsame Finanzierung 
der Ausländersozialberatung in der Trägerschaft von Spitzenverbänden der 
freien Wohlfahrtspflege durch gemeinsame Finanzierung Bund/Länder. 
Nach Nr. 4.1 des Einvernehmens beteiligt sich der Bund höchstens im glei-
chen Umfang wie das jeweilige Land an der Finanzierung der Ausländerso-
zialberatung. Die Länder beteiligen sich nach Nr. 4.1 im gleichen Umfang 
wie der Bund an der Ausländersozialberatung. Mit Entscheidung vom 20. 
Oktober 2003 hat das Bundesministerium des Innern die Nr. 4.1 (Ziel: 
gleichgewichtige Finanzierung zwischen Bund und Ländern) ausgesetzt. 
 
Frage 2. Wie hoch ist der Anteil des Landes an diesen Programmen absolut und prozentual? 
 
Bei der Förderung des Olympiastützpunktes Frankfurt-Rhein-Main durch das 
HMdIuS betrug der Landesanteil im Haushaltsjahr 2003 absolut 140.000 €, 
dies sind 8,7 v.H. des Finanzbedarfs insgesamt. 
 
Bei den vom HMdJ kofinanzierten Programmen ergibt sich folgendes Bild: 

a) Bund-Länder-Programme 

Verwaltungskostenerstattung an das Land Baden-Württemberg für die Zentral-
stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg 
Die Kosten der Zentralstelle werden nach dem Verhältnis der fortgeschrie-
benen Einwohnerzahl der Länder am 1. April des jeweiligen Jahres auf die 
Länder umgelegt. Im Haushaltsjahr 2002 wurde ein Betrag in Höhe von 
46.558 € für den Anteil des Landes Hessen verausgabt. Der prozentuale 
Anteil des Landes Hessen belief sich im Haushaltsjahr 2002 auf 7,37 v.H. 

Verwaltungskostenerstattung an das Land Rheinland- Pfalz für die Richter-
akademie in Trier 
Die Betriebskosten werden vom Bund und den Ländern je zur Hälfte getra-
gen. Der Anteil der Länder wird unter ihnen zu zwei Drittel nach dem Ver-
hältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem Verhältnis der 
Bevölkerungszahl aufgeteilt (Königsteiner Schlüssel).  
Im Haushaltsjahr 2002 wurde ein Betrag in Höhe von 108.396 € für den 
Anteil des Landes Hessen verausgabt. Der prozentuale Anteil des Landes 
Hessen belief sich im Haushaltsjahr 2002 auf 7,28 v.H. 

Verwaltungskostenerstattung an das Land Berlin zur Bewältigung der Regie-
rungs- und Vereinigungskriminalität und des Justizunrechts 
Die laufenden Kosten werden vom Bund und den Ländern je zur Hälfte 
getragen. Der Anteil der Länder wird unter ihnen zu zwei Drittel nach dem 
Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem Verhältnis 
der Bevölkerungszahl aufgeteilt (Königsteiner Schlüssel).  
Im Haushaltsjahr 2002 waren keine Ausgaben zu leisten. Der prozentuale 
Anteil des Landes Hessen belief sich im Haushaltsjahr 2002 auf 7,28 v.H. 

b) EU-Programm 
Im Bereich der Qualifizierung von Strafgefangenen werden bei einem Mit-
telvolumen von insgesamt 1.047.180 € Landesmittel in Höhe von 593.100 € 
eingesetzt, das entspricht einem prozentualen Anteil von 56,6 v.H. 
 
Das Ausgabenvolumen für das vom HKM kofinanzierte Programm EIBE  
für das Jahr 2003 (Stand 30. September 2003) beträgt 5.844.180 €, davon 
1.900.300 € ESF-Anteil und 3.943.900 € Anteil des Landes. Dies entspricht 
einem Anteil von 26,9 v.H. ESF-Mitteln und 73,1 v.H. Landesmitteln. 
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Für die vom HMWK kofinanzierten Programme gilt: 
 
a) EU-Programme 
Bei dem kofinanzierten ESF-Programm "Neue praxisorientierte Ausbil-
dungseinheiten an Hochschulen zur Vorbereitung auf die Berufs- und Ar-
beitswelt" beträgt der Anteil des Landes an der Förderung für das Jahr 2003 
57,1 v.H., das ist bei einem Gesamtvolumen von 541.200 € eine absolute 
Summe von 309.000 €. 
 
b) Bund-Länder-Programme 
Der Landesanteil an den entsprechenden Programmen wird aus Anlage 1 
ersichtlich. 
 
Für die vom HMWVL kofinanzierten Programme gilt: 

a) EU-Programme 
Im Bereich des Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung (EFRE): 
Das Ziel-2-Programm 2000 bis 2006 für Hessen sieht vor, dass die von der 
EU für die Regionalförderung zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 
183,5 Mio. € mit einem Betrag von 123,5 Mio. € durch nationale öffentliche 
Ausgaben und mit einem Betrag von 235,3 Mio. € durch private Ausgaben 
kofinanziert werden. Die Aufteilung der nationalen Kofinanzierungsbeträge 
zwischen Bund, Land, Kommunen und sonstigen öffentlichen Trägern (z.B. 
Kammern) ist dabei nur indikativ festgelegt. Der Beitrag des Landes ist in 
der Programmplanung indikativ mit 52,7 Mio. € angegeben (inkl. Bundesan-
teil der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur"). Prozentual beläuft sich der indikative Landesanteil an den Ge-
samtausgaben des Programms auf 9,7 v.H. 
 
Bei der Gemeinschaftsinitiative URBAN II sehen die Finanzplanungen der 
Stadt Kassel aus dem Bereich der Städtebauförderung bei einem EU-Anteil 
von 9,913 Mio. € und einem geplanten Gesamtprogrammvolumen von rund 
40,3 Mio. € folgende Beteiligung vor: 
 
Stadtsanierung rund 972.000 € (2,4 v.H.) 
Soziale Stadt rund 1.750.000 € (4,3 v.H.) 
 
Im Bereich des Europäischen Sozialfonds (ESF) 

 Mittel- 
volumen 

 

Landes- 
mittel 

 

in 
v.H. 

Studien in der beruflichen Bildung 899.755 € 189.900 € 21,1 
Berufsbildungsforschung 1.028.832 € 517.212 € 50,3 
Orientierung und Beratung  
von Arbeitskräften 

1.500.100 € 200.600 € 13,4 

Qualifizierung und Weiterbildung  
von Arbeitskräften 

3.357.200 € 420.900 € 12,5 

Information, Beratung und Coaching 
von Unternehmen 

4.820.152 € 936.400 € 19,4 

Technologietransfer und Innovations-
netzwerkbildung 

2.755.500 € 236.200 € 8.6 

Ausbildungsverbünde 2.476.600 € 1.238.200 € 50,0 
Verbesserung des Ausbildungsumfeldes 582.400 € 181.400 € 31,1 

 
b) Bund-Länder-Programme 
Im Jahre 2003 beläuft sich das Budget der GAW für Hessen auf 19,66 Mio. €, 
davon trägt 50 v.H. der Bund (9,83 Mio. €) und 50 v.H. das Land (9,83 
Mio. €). 
 
Das hessische GAW-Budget hat bezogen auf das Budget der GAW in den 
alten Bundesländern einen Anteil von 7,461 v.H. 
 
Bei den beiden Bund-Länder-Programmen zur Städtebauförderung muss sich 
das Land (wie auch die Kommunen) jeweils zu einem Drittel beteiligen, die 
Finanzhilfen des Bundes sind somit durch das Land in gleicher Höhe zu 
komplementieren.  
 



 Hessischer Landtag   ·   16. Wahlperiode   ·   Drucksache 16/502 5 

 

Im Haushaltsjahr 2003 waren dies: 
- im Stadtsanierungsprogramm 3,77 Mio. € Landesmittel (veranschlagt 

ursprünglich 12,762 Mio. €), 
- im Programm Soziale Stadt 5,591 Mio. € Landesmittel (veranschlagt 

ursprünglich 5,538 Mio. €). 
 
Für die vom HMULV kofinanzierten Programme sind die Angaben aus den 
Spalten 3 bis 7 der Anlage 2 zu entnehmen. 
 
Für die vom HSM kofinanzierten Programme gilt: 

a) EU-Programme 
Im Bereich des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
Bewilligungssummen1 2003 inkl. VE 
 
 Mittel- 

volumen 
Landes- 
mittel 

in 
v.H. 

START-Programm 1.566.710 € 726.500 € 46,4 
Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungsprojekte für Jugendliche 

7.884.390 € 1.836.320 € 23,2 

Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungsprojekte für benachteiligte 
Mädchen und junge Frauen 

1.919.448 €- 581.300 € 30,3 

Betriebliche Ausbildungsplätze 
für allein erziehende Mütter 

2.662.250 € 774.500 € 29,1 

Ausbildung in der Migration 6.781.400 € 4.192.600 € 61,8 
Hessisches Aktionsprogramm 
Regionale Arbeitsmarktpolitik 
(HARA) einschließlich 
Experimente 

40.137.900 € 7.407.600 € 16,8 

Hilfe zur Arbeit durch lokale 
Beschäftigungsinitiativen (ESF)2 

1.238.200 € 85.600 €   6,9 

Hilfe zur Arbeit durch lokale 
Beschäftigungsinitiativen (Land)2 

 785.603 €  

Orientierungskurse 2.272.080 € 1.018.480 € 45,1 
Beratungsstellen zur beruflichen 
Förderung von Frauen 

658.700 € 150.970 € 22,9 

 
Eine zusammenfassende Übersicht über die Mittelausstattung der Landes-
programme, die aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) kofinanziert wer-
den, ist in Anlage 3 enthalten. 
 

1 Der Anteil der Landesmittel in der Tabelle stellt das rechnerische Ergebnis der 
in 2003 bisher bewilligten Projekte dar. Der Kofinanzierungsanteil des Landes 
kann variieren, da dieser im Einzelfall von der Höhe der übrigen Kofinanzie-
rungsmittel abhängig ist. 

 
2 Die lokalen Beschäftigungsinitiativen werden getrennt bewirtschaftet. Für das 

ESF-Programm wurden die genannten Summen beantragt und werden noch 
bewilligt. Für den Landesanteil stehen die genannten Landesmittel zur Verfü-
gung. Wie sich die Gesamtfinanzierung des Programms zusammensetzt, steht 
erst nach Abschluss aller noch ausstehenden Bewilligungen fest. 

 
b) Bund-Länder-Programme 
Im Jahr 2003 sah die Finanzierungsrealation bei den einzelnen Trägern der 
Ausländersozialberatung wie folgt aus: 
 
Träger Eigenmittel Bund Land Hessen 
Paritätischer  
Wohlfahrtsverband 

33,33 v.H. 33,33 v.H. 33,33 v.H. (50.191 €) 

Diakonisches Werk in 
Hessen und Nassau 

58,09 v.H. 26,72 v.H. 15,20 v.H. (77.915 €) 

Arbeiterwohlfahrt BV 
Hessen Süd 

2,17 v.H. 59,78 v.H. 38,05 v.H. (630.993 €) 

64,24 v.H. 24,16 v.H. 10,49 v.H. (285.472 €) Caritas für die  
Diözese Limburg (zusätzlich kommunale Mittel 1,11 v.H) 
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Frage 3. Für welche dieser Programme plant die Landesregierung Kürzungen und welche 
Auswirkungen hat dies auf die Gesamtfinanzierung? 

 
Im HMdIuS ist geplant, die Landeszuwendung im Haushaltsjahr 2004 für 
den Olympiastützpunkt Frankfurt-Rhein-Main gegenüber dem Vorjahr zu 
kürzen. Die Höhe der Kürzung ist vom Ergebnis des Haushaltsgesprächs mit 
dem Olympiastützpunkt Frankfurt-Rhein-Main abhängig. Die Gesamtfinan-
zierung des Olympiastützpunktes ist nicht gefährdet. In diesem Zusammen-
hang wird darauf hingewiesen, dass sich die Landesförderung in den Jahren 
2002 und 2003 gegenüber 2001 verdoppelt hat. 
 
Darüber hinaus erfolgen im HMdIuS Komplementärfinanzierungen beim 
Bau von Turn- und Sportstätten. Bei den im Haushaltsjahr 2004 geplanten 
Projekten besteht erheblicher Abstimmungs- und Beratungsbedarf. Deshalb 
und wegen der unterschiedlichen Finanzierungen kann der Landesanteil 
derzeit nicht beziffert werden.  
 
Für die vom HMdJ kofinanzierten Programme gilt: 

a) Bund-Länder-Programme 

Für die Verwaltungskostenerstattung an das Land Berlin zur Bewältigung 
der Regierungs- und Vereinigungskriminalität und des Justizunrechts werden 
für das Haushaltsjahr 2004 keine Haushaltsmittel mehr etatisiert, da im 
Haushaltsjahr 2002 und im bisherigen Haushaltsjahr 2003 keine Ausgaben 
entstanden sind. Bei den anderen Programmen sind keine Kürzungen vorge-
sehen.  
 
b) EU-Programm 

Die Bereitstellung von Komplementärmitteln für das oben genannte EU-
Programm im Strafvollzug wird in vollem Umfange fortgesetzt. Kürzungen 
sind nicht geplant. 
 
Für die vom HKM kofinanzierte Programm EIBE sind 2004 keine Kürzun-
gen der Kofinanzierungsmittel geplant. 
 
Für die vom HMWK kofinanzierte Programme gilt: 

a) EU-Programme 

Für das vom HMWK kofinanzierte ESF-Programm "Neue praxisorientierte 
Ausbildungseinheiten an Hochschulen zur Vorbereitung auf die Berufs- und 
Arbeitswelt" sind keine Kürzungen geplant. 
 
b) Bund-Länder-Programme 

Zurzeit ist von der Landesregierung keine Kürzung des Landesanteils zum 
HWP geplant; das Land Hessen hat sich wie alle anderen Bundesländer auch 
zu einer vollen Gegenfinanzierung verpflichtet. Das Gleiche gilt für die 
Vereinbarungen über die Durchführung von Modellversuchen und Fernstu-
dienprojekten. 
 
Für die vom HMWVL kofinanzierten Programme gilt: 

a) EU-Programme 

Im Bereich des Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung (EFRE): 

Für die Kofinanzierung des Ziel-2-Programms werden die Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe (GA), "Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur", und verschiedene Landesprogramme herangezogen. Eine Kontin-
gentierung der Beträge, die zur Kofinanzierung oder die außerhalb des Ziel-
2-Programms verwendet werden, findet dabei nicht statt. Bis zum 25. Sep-
tember 2003 waren zur Kofinanzierung des Ziel-2-Programms 2000 bis 2006 
bereits Landesmittel und GA-Mittel in Höhe von 35,1 Mio. € bewilligt. Der 
gegenüber der indikativen Programmplanung noch fehlende Betrag wird 
auch nach den Kürzungen im Landesmittelbereich bis 2006 bzw. bis zum 
Ablauf der Programmabwicklungsfrist 2008 bereitgestellt werden können. 
 
Wie bereits dargelegt, erfolgt bei der Gemeinschaftsinitiative URBAN II 
keine direkte Kofinanzierung aus Landesmitteln. 
 



 Hessischer Landtag   ·   16. Wahlperiode   ·   Drucksache 16/502 7 

 

Im Bereich des Europäischen Sozialfonds (ESF): 

2004 werden Landesmittel in den Programmen 
- Technologietransfer und Innovationsnetzwerkbildung, 
- Information, Beratung und Coaching von Unternehmen sowie 
- Qualifizierung und Weiterbildung von Arbeitskräften 
gekürzt. 
 
Diese Kürzungen können jedoch kompensiert werden bzw. haben keine 
negativen Auswirkungen auf die Gesamtfinanzierung. 
 
b) Bund-Länder-Programme 

Im Rahmen des Vermittlungsverfahrens zum Haushaltsbegleitgesetz 2004 
haben sich Bundesrat und Bundestag darauf verständigt, die Koch-
Steinbrück-Initiative zum Subventionsabbau umzusetzen. Für  die Gemein-
schaftsaufgabe "Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur" bedeutet 
dies, dass der Barmittelansatz des Bundes im Jahre 2004 um 4 v.H. gekürzt 
wird, und zwar sowohl für die GA-Ost als auch für die GA-West. In wel-
cher Höhe diese Kürzung auch auf die Verpflichtungsermächtigungen des 
Bundes des Jahres 2004 - fällig in den Jahren 2005 bis 2007 - übertragen 
wird, steht zurzeit noch nicht fest. Ebenso steht noch nicht fest, ob der Pla-
nungsausschuss für regionale Wirtschaftsstruktur die vom Deutschen Bun-
destag vorgesehene Option - Umlenkung von Verpflichtungsermächtigungen 
von der GA-Ost in die GA-West im Umfang von ursprünglich bis zu 100 
Mio. € - beschließen wird. Eine von Hessen und Bayern einberufene Son-
dersitzung bzw. gegebenenfalls ein Umlaufverfahren wird im Februar statt-
finden. 
 
Im Haushaltsplan 2004 des Landes werden Barmittel unter Berücksichtigung 
der 4-v.H.-Kürzung der Koch-Steinbrück-Initiative in Höhe von 6,935 Mio. 
€ Landesmitteln veranschlagt, womit ein GA-Budget von 13,870 Mio. € 
finanziert werden kann. Dieser Betrag wird in voller Höhe zur Abfinanzie-
rung der bis zum 31. Dezember 2003 eingegangenen Verpflichtungsermäch-
tigungen benötigt. Sollte das Bundesministerium für Wirtschaft entgegen den 
bisherigen Aussagen bereit sein, auch Barmittel für unterjährige Bewilligun-
gen bereitzustellen - hier bestünde theoretisch noch ein Spielraum in Höhe 
von 2,592 Mio. € - würde die erforderliche Kofinanzierung durch das Land 
im Rahmen der Ermächtigung von § 2 Abs. 2 Haushaltsgesetz erfolgen. 
 
Bei den GA-Verpflichtungsermächtigungen ist es zurzeit noch offen, ob und 
gegebenenfalls in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen des Landes 
zur Kofinanzierung von Verpflichtungsermächtigungen des Bundes benötigt 
werden (vgl. oben). Deshalb wurde ein Haushaltsvermerk ausgebracht, 
nachdem in Höhe der Zuweisungen des Bundes mit Zustimmung des Hessi-
schen Ministeriums der Finanzen bei den GA-Titeln Verpflichtungsermäch-
tigungen zulasten der Haushaltsjahre 2005 bis 2007 in Anspruch genommen 
werden können. Die gegebenenfalls erforderliche Kofinanzierung durch das 
Land erfolgt im Rahmen der Ermächtigung von § 2 Haushaltsgesetz.  
 
Bei den beiden Bund-Länder-Programmen "Stadtsanierung" und "Soziale 
Stadt" bleibt für 2004 die Höhe der endgültigen Finanzzuweisungen des 
Bundes abzuwarten. Die Planungen sehen vor: 
- im Stadtsanierungsprogramm 4,0 Mio. € Landesmittel, 
- im Programm Soziale Stadt 3,7 Mio. € Landesmittel. 
 
Diese Summen beruhen auf der geplanten Mittelzuteilung des Bundes. Damit 
beabsichtigt das Land, die Komplementärfinanzierung in voller Höhe sicher-
zustellen; Kürzungen sind nicht geplant. 
 
Für die vom HMULV kofinanzierten Programme sind die Angaben aus den 
Spalten 3, 8 und 9 der Anlage 2 zu entnehmen. 
 
Im HSM sind die folgenden Kürzungen vorgesehen: 

a) EU-Programme 
Im Bereich des Europäischen Sozialfonds (ESF)  
Bei den Programmen "Ausbildung in der Migration" und "Hessisches Ak-
tionsprogramm Regionale Arbeitsmarktpolitik (HARA)" werden nur gering-
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fügige Kürzungen der Landesmittel vorgenommen und durch die Umschich-
tung von ESF-Mitteln kompensiert, sodass das Programmvolumen 2004 
nicht geringer sein wird als das Programmvolumen 2003. Außer der Ver-
schiebung zwischen ESF- und Landesmitteln hat dies keine Auswirkungen 
auf die Gesamtfinanzierung. 
 
Die Förderung von 
- Orientierungskursen für erwerbslose Frauen, 
- Beratungsstellen zu Fragen der Frauenerwerbsarbeit und  
- lokalen Beschäftigungsinitiativen 
mit Landesmitteln wird im Rahmen der "Operation Sichere Zukunft" voll-
ständig gestrichen. 
 
Da die Förderung der Erwerbsintegration von Frauen durch das Land künf-
tig auf Bedürftige konzentriert werden soll, werden die bisher für diese 
Programme vorgesehenen ESF-Mittel zur Aufstockung von HARA (über das 
Programmvolumen von 2003 hinaus) verwendet.  
 
Die freigesetzten ESF-Mittel aus den lokalen Beschäftigungsinitiativen wer-
den auf andere ESF-kofinanzierte Programme des Hauses umgelegt. 
 
Alle übrigen Programme sind nicht von den Kürzungen betroffen. 
 
b) Bund-Länder-Programme 
Ausländersozialberatung 
Ob es einen Landesanteil gibt und wie hoch dieser ist, hängt im Jahr 2004 
davon ab, wie der Bund seine Richtlinien auslegt. 
 
Wiesbaden, 29. Januar 2004 

Jochen Riebel 
 
 
 
Anlagen  












